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4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 
des Zweckverbandes Kremmen für die 

leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung 
(Schmutzwassergebührensatzung zentral) 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kremmen hat in ihrer Sitzung am 15. De-
zember 2025 folgende 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung des Zweckverbandes 
Kremmen für die leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwasserbeseiti-
gungssatzung zentral) beschlossen: 

 

Artikel 1 

Die Gebührensatzung des Zweckverbandes Kremmen für die leitungsgebundene Schmutz-
wasserbeseitigung (Schmutzwasserbeseitigungssatzung zentral) vom 06. Dezember 2021 
wird wie folgt geändert:  

 

1.  § 1 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

 (3) Die Benutzungsgebühren setzen sich zusammen aus Grundgebühren und Mengen-
gebühren. 

2.  § 2 Absatz 2 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

 Die Grundgebühr beträgt je Monat:    11,00 € / pro Wohneinheit. 

3.  § 2 Absatz 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

 Die Grundgebühren betragen bei 

Wasserverbrauch 

pro Jahr 

Grundgebühr 

pro Monat 

entspricht WE 

0 bis 100 m³ 11,00 € 1 

101 bis 200 m³ 22,00 € 2 

201 bis 500 m³ 33,00 € 3 

501 bis 1.000 m³ 44,00 € 4 

1.001 bis 1.875 m³ 66,00 € 6 

1.876 bis 3.750 m³ 99,00 € 9 

3.751 bis 10.000 m³ 165,00 € 15 

10.001 bis 18.750 m³ 220,00 € 20 

18.751 bis 37.500 m³ 330,00 € 30 

mehr als 37.500 m³ 440,00 € 40 

 

4.  Nach § 2 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 
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 (5) Der Zweckverband erhebt eine monatliche Grundgebühr für die Vorhalteleistung für 
die öffentliche Einrichtung nach § 1 Absatz 1 Nr. 2. Die Erhebung der Grundgebühr dient 
der teilweisen Abdeckung der verbrauchsunabhängigen Vorhaltekosten. Die Höhe der 
Grundgebühr bemisst sich nach der Dimensionierung des Wasserzählers und beträgt mo-
natlich pro Anschluss: 

Dauerdurchflussleistung Grundgebühr 

pro Monat 

Q3          2,5 10,00 € 

Q3          4 16,00 € 

Q3          10 40,00 € 

Q3          16 64,00 € 

Q3          25 100,00 € 

Q3          40 160,00 € 

Q3          63 252,00 € 

Verfügt das Grundstück über keinen Wasserzähler, wird für die Ermittlung der Grundge-
bühr die Dauerdurchflussleistung eines Wasserzählers zugrunde gelegt, die nach den an-
erkannten Regeln der Technik erforderlich sein würde, um die dem Grundstück zuzufüh-
renden Wassermengen zu messen. 

 

5.  § 3 wird einschließlich Überschrift wie folgt gefasst: 

§ 3 

Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze für die Mengengebühr 

(1) Die Mengengebühr wird nach der Schmutzwassermenge berechnet, die in die  

öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt. Berechnungseinheit für die 
Gebühr ist ein Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 

(2) Als in die öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt gelten:  

a) die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage zugeführte Was-
sermenge;  

b)  die dem Grundstück aus privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte, sowie auf 
dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge 

c)  die tatsächlich eingeleitete Schmutzwassermenge bei Bestehen einer Schmutzwas-
sermesseinrichtung.  

(3) Die Wassermenge nach Absatz 2 lit. b) hat der Gebührenpflichtige dem Zweckverband für 
den abgelaufenen Erhebungszeitraum bis Ablauf des Erhebungszeitraumes, spätestens in-
nerhalb von zwei Wochen nach Ablauf anzuzeigen.  

Sie ist durch geeignete und geeichte Wasserzähler nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige 
auf seine Kosten einbauen und verplomben lassen muss. Beim erstmaligen Einbau der Was-
serzähler erfolgt die Verplombung ausschließlich durch den Zweckverband. Der Wasserzähler 
unterliegt den Bestimmungen des Eichgesetzes und muss nach Ablauf der Eichfrist gewech-
selt werden. Beim Wechsel der Wasserzähler hat die Verplombung durch den Zweckverband 
oder durch Unternehmen, die im Verzeichnis für Installateure des Zweckverbandes aufgeführt 
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sind, zu erfolgen. Wenn der Zweckverband auf solche Wasserzähler verzichtet, kann er als 
Nachweis über die Wassermenge prüfbare Unterlagen verlangen. 

(4) Hat ein Wasserzähler bzw. eine Schmutzwassermesseinrichtung nicht richtig oder über-
haupt nicht angezeigt oder ist ein Wasserzähler bzw. eine Schmutzwassermesseinrichtung 
nicht eingebaut, so wird die Schmutzwassermenge geschätzt. Die Schätzung erfolgt unter Be-
rücksichtigung aller Umstände, die für die Schätzung von Bedeutung sind. Das Gleiche gilt, 
soweit die Ablesung nicht ermöglicht oder trotz des Verlangens des Zweckverbandes nicht 
mitgeteilt wird.  

(5) Die Wasserzähler nach Absatz 2 lit. a) und die Schmutzwassermesseinrichtungen nach 
Abs. 2 lit. c) werden vom Zweckverband oder durch von ihm Beauftragte oder auf Verlangen 
des Zweckverbandes vom Gebührenpflichtigen selbst gegen Ende des Erhebungszeitraums 
abgelesen. Der Gebührenpflichtige hat die Zählerstände bei einer Selbstablesung spätestens 
innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes anzuzeigen. Aufgrund des 
hierbei festgestellten Zählerstandes wird die während des gesamten Erhebungszeitraums ver-
brauchte Trinkwassermenge vom Zweckverband durch Hochrechnung taggenau zum 31.12. 
ermittelt, indem die abgelesene Trinkwasserverbrauchsmenge durch die Anzahl der Tage des 
Ablesezeitraums (01.01. des Kalenderjahres bis einschließlich Ablesetag) dividiert und mit der 
Zahl der Tage des Erhebungszeitraums multipliziert wird. Der derart durch Hochrechnung er-
mittelte Zählerstand (Endwert) ist zugleich Anfangswert für die Verbrauchsabrechnung des 
folgenden Erhebungszeitraums.  

(6) Wassermengen, die nachweislich nicht in die zentrale öffentliche Schmutzwasserbeseiti-
gungseinrichtung gelangt sind, hat der Gebührenpflichtige dem Zweckverband für den abge-
laufenen Erhebungszeitraum bis Ablauf des Erhebungszeitraumes, spätestens innerhalb von 
zwei Wochen nach Ablauf anzuzeigen. Der Nachweis erfolgt durch geeignete und geeichte 
Wasserzähler, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen und verplomben lassen 
muss. 

Der Antrag für die Anerkennung eines Wasserzählers ist beim Zweckverband einzureichen. 

Beim erstmaligen Einbau der Wasserzähler erfolgt die Verplombung ausschließlich durch den 
Zweckverband. Erst danach wird die Registrierung vorgenommen und es kann eine Absetzung 
der Wassermengen erfolgen. Der Wasserzähler unterliegt den Bestimmungen des Eichgeset-
zes und muss nach Ablauf der Eichfrist gewechselt werden. Eine Überschreitung der Eichfrist 
hat zur Folge, dass kein Absetzen der verbrauchten Wassermenge, welche über den Wasser-
zähler gemessen wurde, möglich ist. 

Beim Wechsel der Wasserzähler hat die Verplombung durch den Zweckverband oder durch 
Unternehmen, die im Verzeichnis für Installateure des Zweckverbandes aufgeführt sind, zu 
erfolgen. Ist der Nachweis über Wasserzähler nicht möglich, kann dieser über spezifische 
Fachgutachten auf Kosten des Gebührenpflichtigen geführt werden.  

(7) Die Mengengebühr beträgt: 

a) in dem in § 1 Absatz 1 Ziff. 1 beschriebenen Gebiet des Zweckverbandes 3,77 € / m³, 

b) in dem in § 1 Absatz 1 Ziff. 2 beschriebenen Gebiet des Zweckverbandes 5,18 € / m³. 

 

Artikel 2 

Die 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung des Zweckverbandes Kremmen für die 
leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung (Schmutzwasserbeseitigungssatzung zentral) 
tritt am 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

Kremmen, 16. Dezember 2025 

 

gez. 
Busse 
Verbandsvorsteher 


